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verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Bornheim

Stadt Bornheim Bürgerinformation

Stadtverwaltung Bornheim
Postanschrift:  Postfach 1140, 53308 Bornheim

Anschriften: 
Rathaus: Rathausstraße 2, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 945 - 0, Fax: 0 22 22 / 945 - 126
Bürgermail: info@stadt-bornheim.de
Internet:  www.bornheim.de

Fachbereich Jugend und Schule:
 Brunnenallee 31,
Telefon: 0 22 22 / 9437 - 0

Öffentliche Verkehrsmittel: 
Stadtbahnlinie 18 und 68: Haltestelle Bornheim Rathaus
Buslinie 817 und 818: Haltestelle Rathaus

Öffnungszeiten Bürgerbüro und Infozentrum:
Montag - Mittwoch 07:30 - 16:00 Uhr
Donnerstag 07:30 - 18:00 Uhr
Freitag 07:30 - 12:30 Uhr

Öffnungszeiten Bauaufsicht und Bauberatung:
Montag 08:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr

Öffnungszeiten Fachbereich Soziales und Wohnen:
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 08:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag zusätzlich 14:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch  geschlossen

Öffnungszeiten übrige Fachbereiche:
Montag - Freitag  08:30 - 12:30 Uhr 
Donnerstag zusätzlich 14:00 - 18:00 Uhr
 sowie nach Vereinbarung

StadtBetrieb Bornheim AöR
Donnerbachweg 15, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 27 / 9320 - 0, Fax: 0 22 27 / 9320 - 33
Mail: info@sbbonline.de
Internet: www.stadtbetrieb-bornheim.de
Hotline für Störungsmeldungen: 0 22 27 / 93 20 77
Öffentliche Verkehrsmittel:
Stadtbahnlinie 18:      Haltestelle Waldorf
Buslinie 818:                Haltestelle Waldorf (Stadtbahn)

Öffnungszeiten Stadtbetrieb mit Friedhofsverwaltung:
Montag - Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Freitag 08:30 - 12:30 Uhr
Öffnungszeiten Stadtbetrieb 
für Grünabfälle und Elektroschrott:
Montag - Mittwoch 10:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag 10:00 - 18:00 Uhr
Freitag 10:00 - 13:00 Uhr
Jeden 1. und 3. Samstag im Monat
 09:00 - 13:00 Uhr 

Stadtbücherei
Servatiusweg 19 - 23, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 938 - 565, Fax: 0 22 22 / 938 - 567
E-Mail: stadtbuecherei-bornheim@web.de
Internet:  www.stadtbuecherei-bornheim.de

Öffnungszeiten:
Montag 10:00 - 12.30 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
Dienstag  14:00 -  17:00 Uhr
Mittwoch  geschlossen
Donnerstag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 18:30 Uhr
Freitag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 17:00 Uhr
Samstag 09:30 - 12:30 Uhr

Anfragen von Ratsmitgliedern
Jedes Ratsmitglied kann jederzeit schriftliche Anfragen - so-
genannte kleine Anfragen - an den Bürgermeister richten, so-
fern sich diese auf Angelegenheiten der Stadt beziehen. Eine 
Antwort erfolgt innerhalb 14 Kalendertage. Die Anfragen und 
Antworten werden wöchentlich gesammelt und im Internet 
unter www.bornheim.de unter Rathaus/Rat und Ausschüsse 
veröffentlicht.

Volkshochschule Bornheim/Alfter
Alter Weiher 2, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 945 - 460, Fax 0 22 22 / 945 - 115
E-Mail: vhs@stadt-bornheim.de
Internet: www.vhs-bornheim-alfter.de

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch, Freitag 08:30 - 12:00 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr

HallenFreizeitBad Bornheim
Rilkestraße 3, 53332 Bornheim
Telefon:  0 22 22 / 3716

Öffnungszeiten des Hallenbades:
Montag - Freitag  06:30 - 08:00 Uhr Frühschwimmen 
 14:30 - 21:30 Uhr Familienbad  
Samstag, Sonntag,
Feiertage 08:00 - 19:00 Uhr Familienbad 

Öffnungszeiten Sauna:
Montag - Mittwoch, 
Freitag 10:00 - 22:30 Uhr gemischte Sauna
Donnerstag  10:00 - 22:30 Uhr Damentag
Samstag 08:00 - 21:30 Uhr gemischte Sauna
Sonntag, Feiertage 08:00 - 19:00 Uhr gemischte Sauna
Sauna XXL, jeden 2. Samstag im Monat (von Oktober bis April)
 08:00 - 01:00 Uhr gemischte Sauna

Ausschreibungen
Aktuelle Ausschreibungen finden Sie unter 
www.bornheim.de/rathaus/ausschreibungen;
aktuelle Stellenangebote unter
www.bornheim.de/rathaus/stellenangebote.
Öffentliche Ausschreibungen des StadtBetriebs Bornheim 
sind unter
www.stadtbetrieb-bornheim.de abrufbar

Bürgersprechstunde für Kin-
der, Jugendliche und Erwach-
sene in der Regel jeden 1. 
und 3. Donnerstag im Monat 
ab 16 Uhr.
Bitte vorher anmelden unter 
Telefon: 0 22 22 / 945 - 101.

Wartezeiten vermeiden und 
Termin vereinbaren unter 
Telefon: 0 22 22 / 945 - 181 
   o.    - 182

Alle Fraktionen bieten regel-
mäßig Sprechstunden an:

CDU
montags 15 - 17 Uhr  
und nach Vereinbarung
Anschrift: Alter Weiher 2
Telefon: 0 22 22 / 945 - 510
Fax: 0 22 22 / 945 - 511
E-Mail: cdu-fraktion@rat.  
 stadt-bornheim.de

SPD
dienstags 10 - 13 Uhr  
und nach Vereinbarung
Anschrift: Alter Weiher 2
Telefon: 0 22 22 / 945 - 520
Fax: 0 22 22 / 945 - 521
E-Mail: spd-fraktion@rat.  
 stadt-bornheim.de

Bündnis90/
Die Grünen
nach Vereinbarung
unter 0151 /  20 74 61 04
Anschrift: Alter Weiher 2
Telefon: 0 22 22 / 945 - 540
Fax: 0 22 22 / 945 - 541
E-Mail: gruene@rat.  
 stadt-bornheim.de

FDP
montags 17:30 - 18:30 Uhr 
(außer während der Ferien) 
und nach Vereinbarung
Anschrift: Rathausstraße 2 
Telefon: 0 22 22 / 994 - 450
Fax: 0 22 22 / 994 - 452
E-Mail: fraktion@fdp-
 bornheim.de

UWG/Forum
nach Vereinbarung
Hans Gerd Feldenkirchen
Anschrift: Alter Weiher 2
Telefon: 0 22 27 / 90 99 377
Fax: 0 22 27 / 90 94 27
E-Mail: h.g.feldenkirchen@
 t-online.de

ABB
nach Vereinbarung
Paul Breuer 
Anschrift: St.-Georg-Str. 20, 
Telefon: 0 15 73 / 2 48 39 97 
Fax: 0 22 36 / 9 29 16 74
E-Mail: bornheimer123@  
 yahoo.de

Die Linke
montags 18 - 19 Uhr
Michael Lehmann
Anschrift: Servatiusweg 19-23, 
Gebäude C
Telefon: 0 22 22 / 99 01 03
E-Mail: milebo@web.de
24 Stunden-Hotline für 

Störungen der Wasserver-
sorung, Abwasserbeseitung 
und Straßenbeleuchtung
Telefon: 0 22 27 / 93 20 77
oder Störungsmeldung unter 
www.bornheim.de

der Energieagentur Rhein-
Sieg in Kooperation mit der 
Verbraucherzentrale, kos-
tenlose offene Sprechstun-
de im Rathaus, Raum 553,  
am 18. Dezember, 14 - 17:30 
Uhr.
Anmeldungen bei der Stadt 
Bornheim: Manuela Dom-
schat
Telefon: 0 22 22 / 945 - 307
E-Mail:  energieberatung@ 
 stadt-bornheim.de

Sprechstunden

Bürgermeister

BürgerBüro

Fraktionen

Störungsmeldung

Energieberatung

Ausschuss für Stadtentwicklung
Mittwoch, 07.01.2015, 18 Uhr Europaschule Bornheim, 
Goethestraße 1, Aula, 53332 Bornheim

Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel
Dienstag, 13.01.2015, 18 Uhr Europaschule Bornheim, 
Goethestraße 1, Aula, 53332 Bornheim

Umweltausschuss
Mittwoch, 14.01.2015, 18 Uhr Europaschule Bornheim, 
Goethestraße 1, Aula, 53332 Bornheim

Haupt- und Finanzausschuss
Donnerstag, 15.01.2015, 9 Uhr Europaschule Bornheim, 
Goethestraße 1, Aula, 53332 Bornheim

Die nächsten Sitzungen

Die Sitzungen sind öffentlich. Weitere Informationen (Tagesordnung und Sitzungsunterlagen) gibt es auf der Internetseite 
der Stadt Bornheim direkt unter session.stadt-bornheim.de.

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Öffentliche Bekanntmachung des 
Bebauungsplanes De 04 in der 

Ortschaft Dersdorf;  
Einleitungsbeschluss

Der Rat der Stadt Bornheim hat in seiner Sitzung am 06.11.2014 
den nachfolgenden Beschluss gefasst:
„Der Rat beschließt, gemäß § 2 BauGB das Verfahren zur Auf-
stellung Bebauungsplanes De 04 in der Ortschaft Dersdorf ein-
zuleiten. Das Plangebiet liegt in der Ortschaft Dersdorf und um-
fasst den inneren Bereich zwischen Bannweg, Max-Ernst-Weg, 
Waldorfer Weg und Dürer Straße und umfasst die Flurstücke 4, 
5, 6 jeweils teilweise sowie 8, 9, 17 und 267 in der Gemarkung 
Bornheim-Brenig, Flur 71.“
Auf die beiliegende Übersichtsskizze, die den Planbereich grob-
darstellt, wird hingewiesen.
Der vorstehende Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht.

Bornheim, den 21.11.2014
Stadt Bornheim
gez. Wolfgang Henseler, Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung des 
Bebauungsplanes Hm 01 in der 
Ortschaft Hemmerich, 2. Ände-

rung; Aufstellungsbeschluss
Der Rat der Stadt Bornheim hat in seiner Sitzung am 06.11.2014 
den nachfolgenden Beschluss gefasst:
„Der Rat beschließt, gemäß § 2 Abs. 1 und § 1 Abs. 8 BauGB in 
Verbindung mit § 13 BauGB die Aufstellung der 2. Änderung 
des Bebauungsplanes Hm 01 in der Ortschaft Hemmerich. Das 
Plangebiet liegt an der Effelsbergstraße zwischen Effelsberg-
straße und Rösberger Straße.“
Auf die beiliegende Übersichtsskizze, die den Planbereich grob 
darstellt, wird hingewiesen.
Der vorstehende Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht.

Bornheim, den 21.11.2014
Stadt Bornheim
gez. Wolfgang Henseler, Bürgermeister

Ein tolles Weihnachtsgeschenk
Karten für den Tollitätentreff 2015 verschenken

Wer noch auf der Suche nach dem passenden Weihnachtsge-
schenk ist, der kann bei der Stadt Bornheim Karten für den be-
liebten Tollitätentreff bestellen. Die traditionelle Sitzung steigt 
am Dienstag, 27. Januar 2015, in der Rheinhalle Hersel, Rhein-
straße 201. Ab 19 Uhr wird den Besuchern ein buntes Rah-
menprogramm geboten. Auch dieses Jahr sind alle Bornhei-
mer Tollitäten mit dabei und werden auf der Bühne für Stim-
mung sorgen. Daneben werden Top-Karnevalisten wie Bernd 
Stelter, die Micky Brühl Band, Ne‘ Kölsche Schutzmann und 

Wicky Junggeburth nach Bornheim kommen, um die Rhein-
halle aus den Angeln zu heben.
Der Kartenpreis beträgt 20 Euro. Bestellungen nimmt Christi-
na Jelen von der Stadtverwaltung während der allgemeinen 
Öffnungszeiten entgegen. Sie steht darüber hinaus auch für 
weitere Fragen und Informationen im Bornheimer Rathaus, 
Rathausstraße 2, Zimmer 301, unter Telefon 02222/945-209 
oder per E-Mail an christina.jelen@stadt-bornheim.de zur Ver-
fügung.

Städtische Dienststellen auch zwischen den Feiertagen geöffnet
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung 
Bornheim sind auch zwischen den Feiertagen für die Bür-
gerinnen und Bürger da: Rathaus, Jugendamt, Stadtbetrieb 
Bornheim und Stadtbücherei haben am Montag (29. Dezem-
ber) und Dienstag (30. Dezember) regulär geöffnet. 
Neben den gesetzlichen Feiertagen bleiben die Dienststellen 
der Stadtverwaltung am Heiligabend (24. Dezember), Silvester 
(31. Dezember) sowie am Freitag, 2. Januar 2015 geschlossen. 
Darüber hinaus bleibt die Stadtbücherei am Samstag, 27. De-
zember, geschlossen.
Die Geschäftsstelle der Volkshochschule Bornheim/Alfter ist 
in der Zeit vom 22. Dezember 2014 bis zum 2. Januar 2015 
zwar geschlossen, dennoch sind Anmeldungen in dieser Zeit 
schriftlich oder im Internet unter www.vhs-bornheim-alfter.de 
möglich. Das neue Programm der VHS für Frühjahr/Sommer 
erscheint voraussichtlich am 6. Januar 2015.

Wer das vielfältige Angebot der Stadtbücherei am Freitag, 2. 
Januar 2015, nutzen möchte, der kann wie gewohnt von 10 bis 
12:30 Uhr und von 14 bis 17 Uhr in Büchern stöbern, mit den 
Kindern in Bilderbüchern blättern, E-Book-Reader ausprobie-
ren und vieles mehr. Auch am Samstag, 3. Januar, steht die 
Stadtbücherei zu den üblichen Zeiten von 9.30 bis 12.30 Uhr 
den Besuchern offen.

Bei Rohrbrüchen, Schäden im Kanalnetz und zur Sicherstel-
lung der Wasserversorgung sowie bei Störungen der Straßen-
beleuchtung ist der Stadtbetrieb Bornheim rund um die Uhr 
unter Tel. 0 22 27/ 93 20 77 erreichbar. Bei anderen akuten 
Notfällen, die in den Aufgabenbereich der Stadtverwaltung fal-
len, hilft der Bereitschaftsdienst unter der Mobilnummer 0172 
/ 8 74 08 53. Feuerwehr und Rettungsdienst sind wie gewohnt 
unter der Rufnummer 112, die Polizei unter 110, erreichbar
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Öffentliche Bekanntmachung der 6. Satzung vom 27.11.2014 zur 
Änderung der Satzung der Stadt Bornheim über die Anstalt des 
öffentlichen Rechts “StadtBetrieb Bornheim“ vom 02.10.2007

Der Rat der Stadt Bornheim hat in sei-
ner Sitzung am 06.11.2014 aufgrund 
des § 7 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung 
mit § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe l der 
Gemeindeordnung für das Land Nordr-
hein - Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. 
NRW. S. 666 / SGV. NRW. 2023), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 19. Dezem-
ber 2013 (GV. NRW. S.878), folgende 
6. Satzung zur Änderung der Satzung 
der Stadt Bornheim über die Anstalt des 
öffentlichen Rechts “StadtBetrieb Born-
heim“ vom 02.10.2007 beschlossen:

Artikel I

In § 2 Abs. 1 wird folgende Nummer 7 
aufgenommen: „7. die Errichtung und 
der Betrieb von Telekommunikationslei-
tungsnetzen einschließlich der Erbrin-
gung damit verbundener Telekommuni-
kationsdienstleistungen.“

Artikel II

Diese Satzung tritt am Tage nach der Be-
kanntmachung in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Vorstehende 6. Satzung vom 27.11.2014 
zur Änderung der Satzung der Stadt Born-
heim über die Anstalt des öffentlichen 
Rechts “StadtBetrieb Bornheim“ vom 
02.10.2007 mache ich hiermit gemäß § 
7 Abs. 4 und 5 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein - Westfalen (GO 
NRW) in Verbindung mit der Verordnung 
über die öffentliche Bekanntmachung von 
kommunalem Ortsrecht bekannt.

Hinweis

Ich weise darauf hin, dass eine Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der GO NRW gegen Satzungen, 
sonstige ortsrechtliche Bestimmungen 

und Flächennutzungspläne nach Ablauf 
eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es 
sei denn,
1. eine vorgeschriebene Genehmigung 

fehlt oder ein vorgeschriebenes An-
zeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

2. die Satzung, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmung oder der Flächennut-
zungsplan ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekannt gemacht worden,

3. der Bürgermeister hat den Ratsbe-
schluss vorher beanstandet oder

4. der Form- oder Verfahrensmangel ist 
gegenüber der Stadt Bornheim vorher 
gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt.

Bornheim, den 27.11.2014
Stadt Bornheim
gez. Wolfgang Henseler, Bürgermeister

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Bornheim


